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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Helios Ventilatoren GmbH + Co KG

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeine Bedingungen
1.1 Unsere Angebote sind freiblei-
bend und unverbindlich. Bestellungen
bedürfen unserer schriftlichen Auf-
tragsbestätigung. Diese ist für die
Konditionen und den Umfang der Lie-
ferung allein maßgebend.
Bestellungen gelten auch dann als
angenommen, wenn wir die Bestel-
lungen ausführen. Der Umfang der
Lieferung richtet sich in diesem Falle
nach unserem Angebot.
Alle Vereinbarungen unter Einschluss
von Nebenabreden bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit unserer schriftli-
chen Bestätigung.
Unsere Außendienstmitarbeiter und
Beauftragte haben keine Abschluss-
vollmacht, mit ihnen getroffene Ver-
einbarungen werden deshalb erst
nach schriftlicher Bestätigung durch
uns verbindlich.

1.2 Alle Angaben über unsere Waren
in Angeboten, Katalogen, Prospek-
ten, Werbeschriften, Internetseiten,
Helios Software-Programmen, Abbil-
dungen, Zeichnungen, auf Datenträ-
gern usw. sind nur annähernd maß-
gebend, soweit sie nicht ausdrücklich
als verbindlich bestätigt werden. Kon-
struktionsänderungen sowie Ände-
rungen der Form, technische Ausfüh-
rung und Farbe, behalten wir uns vor.

1.3 Wir liefern ausschließlich nach un-
seren Geschäftsbedingungen und auf
der Grundlage des Kaufrechts. Diese
Bedingungen gelten – ohne dass es
besonderer Erwähnung bedarf – auch
für alle künftigen Abschlüsse, Verein-
barungen, Lieferungen und Leistun-
gen.
Den Geschäftsbedingungen des Be-
stellers wird hiermit widersprochen.
Sie werden auch dann nicht Vertrags-
bestandteil, wenn wir ihnen nicht
noch einmal, nach Eingang bei uns,
ausdrücklich widersprechen. Spätes-
tens mit Entgegennahme unserer
Leistung gelten unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen als angenommen.

2. Preise
2.1 Die Preise sind EURO-Preise. Hin-
zu kommt für Lieferungen im Inland
die Mehrwertsteuer in der jeweiligen
gesetzlichen Höhe.

2.2 Für die Preisgestaltung ist entwe-
der das Angebot oder die jeweils zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
gültige Preisliste maßgebend.
Liegt zwischen Vertragsabschluss
und Lieferung ein längerer Zeitraum
als 4 Monate, sind wir bei Änderun-
gen der auftragsbezogenen Kosten
berechtigt, den Preis in demselben
prozentualen Verhältnis zu ändern,
das sich aus einem Vergleich des
Preisindexes des Einzelhandels zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
und demjenigen der Lieferung ergibt.

2.3 Die Preise gelten ab Werk, aus-
schließlich Verpackung. Die Verpa-
ckung wird zum Selbstkostenpreis
berechnet und nicht zurückgenom-
men.

3. Zahlungsbedingungen
3.1 Die Zahlungen sind innerhalb von
10 Tagen nach Rechnungsstellung frei
Zahlstelle zu leisten. Bei Geschäften
mit einer Lieferfrist von mehr als 3
Monaten und einem Auftragswert
über EUR 10.000,– sowie bei Liefe-
rungen von auftragsbezogen gefertig-

ten Geräten, Spezialanfertigungen
und in Spannung oder Frequenz ab-
weichenden Antrieben, sind Zahlun-
gen, sofern keine anderen Bedingun-
gen vereinbart wurden, wie folgt zu
leisten:
– 1/3 als Anzahlung nach Eingang

der Auftragsbestätigung,
– 1/3 nach Ablauf der Hälfte der

vorgesehenen Lieferfrist,
– 1/3 am Tage der Lieferung.

3.2 Sofern ein Rechnungsausgleich
mit Skonto vereinbart ist, setzt die
Skontogewährung den vollen Aus-
gleich aller älteren, fälligen Rechnun-
gen voraus.

3.3 Schecks und Wechsel werden nur
zahlungshalber angenommen. Die
Annahme von Wechseln bedarf einer
besonderen schriftlichen Vereinba-
rung. Der Besteller trägt die Kosten
der Diskontierung und der Einzie-
hung. Wir übernehmen keine Haftung
für die nicht rechtzeitige Vorlegung
und Protesterhebung.

3.4 Kommt der Besteller in Zahlungs-
verzug, sind wir berechtigt, entweder
den uns dadurch tatsächlich entstan-
denen Schaden geltend zu machen,
mindestens jedoch Zinsen in Höhe
von 5 Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz zu berechnen.

3.5 Der Besteller kann nur mit solchen
Forderungen aufrechnen oder daran
ein Zurückbehaltungsrecht geltend
machen, die unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt sind.

3.6 Wenn der Besteller seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht nach-
kommt, insbesondere ein Scheck
oder Wechsel nicht eingelöst wird
oder seine Zahlungen einstellt oder
eine wesentliche Verschlechterung
seiner Vermögensverhältnisse eintritt,
werden alle unsere Forderungen,
auch soweit wir dafür Wechsel entge-
gengenommen haben, zahlungsfällig.
Wir sind außerdem berechtigt, Vo-
rauszahlungen oder Sicherheitsleis-
tungen zu fordern und soweit Zahlung
oder Sicherheitsleistung nicht erfolgt,
von allen laufenden Verträgen zurück-
zutreten. Unberührt davon bleibt das
Recht, Schadenersatz wegen Nicht-
erfüllung zu verlangen. Schadener-
satzansprüche des Bestellers, auch
für Folgeschäden, sind ausgeschlos-
sen.

4. Lieferfristen
4.1 Die von uns in Auftragsbestäti-
gungen oder sonstigen Geschäfts-
papieren genannten Liefertermine ste-
hen unter dem Vorbehalt richtiger und
rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich
abzeichnende Verzögerungen teilen
wir sobald als möglich mit.
Die Einhaltung der Liefertermine setzt
den rechtzeitigen Eingang sämtlicher
vom Besteller zu liefernder Unterla-
gen, Genehmigungen, Freigabe und
die Einhaltung der vereinbarten Zah-
lungsbedingungen und der sonstigen
Verpflichtungen voraus. Sofern diese
Voraussetzungen nicht rechtzeitig er-
füllt sind, wird die Frist angemessen
verlängert. Bei Änderung oder Ergän-
zung einer Bestellung beginnt die in
der ursprünglichen Auftragsbestäti-
gung genannte Lieferzeit von neuem.

4.2 Alle unsererseits genannten Lie-
ferfristen beziehen sich auf den Zeit-
punkt der Auslieferung ab Werk oder
Lager; sie gelten auch mit Meldung

oder Versandbereitschaft als einge-
halten, wenn die Ware ohne unser
Verschulden nicht rechtzeitig versandt
werden konnte.

4.3 Beruht die Nichteinhaltung der
Lieferfrist auf höherer Gewalt, Streik,
Aussperrung, Mobilmachung, kriege-
rischen oder kriegsähnlichen Ereignis-
sen oder auf dem Eintritt sonstiger
vergleichbarer unvorhersehbarer, von
uns nicht zu vertretender Hindernisse,
so wird die Frist angemessen verlän-
gert.

4.4 Bei durch uns verschuldetem Lie-
ferverzug ist der Besteller berechtigt,
uns eine angemessene Nachfrist zu
setzen, die zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform bedarf.
Nach erfolglosem Ablauf dieser Nach-
frist kann der Besteller entweder den
Rücktritt, der zu seiner Wirksamkeit
ebenfalls der Schriftform bedarf, er-
klären oder aber Schadenersatzan-
sprüche wegen Verzug und/oder
Nichterfüllung verlangen. Die Höhe
des Schadenersatzes ist auf 0,5 % für
jede volle Woche der Verspätung,
höchstens jedoch auf 5 % vom Wert
desjenigen Teils der Gesamtleistung
beschränkt, der wegen Ablauf der
Nachfrist nicht rechtzeitig oder nicht
vertragsgemäß in Benutzung genom-
men werden konnte.
Diese Schadenpauschalierung gilt nur
in Fällen nicht vorsätzlichen und nicht
grob fahrlässigen Verschuldens.

4.5 Teillieferungen sind zulässig.

4.6 Vom Besteller auf Abruf erteilte
Aufträge müssen, sofern keine ge-
genteilige Vereinbarung getroffen wur-
de, spätestens 12 Monate nach der
1. Teillieferung abgerufen werden.
Nach Ablauf dieses Zeitraumes haben
wir das Recht, die restliche Ware zu
liefern und den Preis unserer Leistung
bei veränderter Kostenlage anzupas-
sen.

5. Versand und Gefahrübergang
5.1 Sofern über die Versandart keine
Vereinbarungen getroffen wurden,
treffen wir die Wahl nach bestem Wis-
sen, jedoch unter Ausschluss jegli-
cher Haftung.

5.2 Die Ware ist bei uns auf Kosten
des Bestellers gegen Schäden oder
Verlust auf dem Transport versichert,
es sei denn, der Besteller erklärt bei
Auftragserteilung ausdrücklich, dass
er diese Transportversicherung nicht
wünscht. Im Falle der Nichtversiche-
rung erfolgt unsererseits bei Scha-
denseintritt kein Ersatz.

5.3 Die Gefahr geht spätestens mit
Absendung der Ware auf den Bestel-
ler über. Dies gilt auch dann, wenn
Teillieferungen erfolgen oder wenn
sonstige Leistungen erbracht werden,
so z.B. die Anlieferung und Aufstel-
lung durch uns. Auch im Falle der
Rückgabe der Ware trägt der Bestel-
ler die Gefahr.

5.4 Verzögert sich die Versendung
oder Übernahme der Ware aus Grün-
den, die wir nicht zu vertreten haben,
so geht die Gefahr vom Tage der Ver-
sandbereitschaft auf den Besteller
über.

5.5 Die Versand- und Versicherungs-
kosten gehen zu Lasten des Bestel-
lers.

6. Entgegennahme und Erfüllung
6.1 Angelieferte Gegenstände sind,
auch wenn sie kleine Mängel aufwei-
sen, vom Besteller unbeschadet sei-
ner ihm gemäß Absatz 7 zustehenden
Rechte entgegenzunehmen. Dies gilt
auch für Teillieferungen.

6.2 Alle Waren sind vom Besteller un-
verzüglich nach Empfang vor Weiter-
leitung, Weiterbearbeitung oder Ein-
bau in andere Geräte auf Vollständig-
keit, Richtigkeit, Mängel, technische
Funktion und auf eventuelle Trans-
portschäden zu überprüfen. Ergeben
sich hierbei Beanstandungen, so sind
diese zur Vermeidung eines An-
spruchsverlustes unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb einer Frist
von 2 Wochen nach Empfang der
Sendung zu rügen.

6.3 Wird die Ware an einen Dritten,
oder in das Ausland versandt, so kön-
nen wir verlangen, dass die Abnahme
in unserem Werk innerhalb einer Frist
von einer Woche erfolgt. Macht der
Besteller von dieser Möglichkeit kei-
nen Gebrauch, versenden wir die
Ware. Sie gilt in diesem Falle als ver-
tragsgerecht und frei von offensichtli-
chen Mängeln geliefert.

6.4 Verweigert der Besteller die Ent-
gegennahme der Ware, sind wir ent-
weder berechtigt, nach ergebnislo-
sem Ablauf einer angemessenen
Nachfrist über die Ware anderweitig
zu verfügen oder aber diese dem Be-
steller sofort in Rechnung zu stellen
und die Ware auf Kosten und auf Risi-
ko des Bestellers einzulagern.
Wir behalten uns jedoch vor, anstelle
dieser Rechte nach § 323 BGB
(Nachfristsetzung) vom Vertrag zu-
rückzutreten oder aber Schadener-
satz wegen Nichterfüllung zu verlan-
gen. Diese Bestimmungen gelten
auch dann, wenn der Besteller bei ei-
nem Abrufauftrag Teillieferungen nicht
innerhalb der maßgebenden Fristen
abnimmt.

7. Haftung für Mängel der Leistung
Für Mängel haften wir wie folgt:

7.1 Offensichtliche oder leicht erkenn-
bare Mängel sowie Minder- bzw.
Falschlieferungen müssen vom Be-
steller unverzüglich, spätestens je-
doch innerhalb einer Frist von 2 Wo-
chen nach Empfang der Sendung
schriftlich geltend gemacht werden.
Nicht frist- und formgerechte Anzei-
gen bei Minder- bzw. Falschlieferun-
gen und bei Vorliegen von offensichtli-
chen oder leicht erkennbaren Mängeln
haben den Verlust der sich daraus er-
gebenden Ansprüche zur Folge.
Ebenso lehnen wir Folgekosten ab,
die auf unterlassene Wareneingangs-
kontrollen des Bestellers zurückzufüh-
ren sind. Nicht offensichtliche oder
leicht erkennbare Lieferabweichungen
oder Mängel sind zur Vermeidung des
Anspruchsverlustes ebenfalls inner-
halb einer Frist von 2 Wochen nach
Kenntniserlangung schriftlich zu rü-
gen. Erfolgt eine Abnahme der Ware
in unserem Werk, müssen offensichtli-
che Minder- bzw. Falschlieferungen
und offensichtliche Mängel gerügt
und in ein gemeinsames Protokoll
aufgenommen werden. Andernfalls
tritt hinsichtlich solcher Fehler eben-
falls der eingangs dieser Bestimmun-
gen erwähnte Anspruchsverlust ein.



7.2 Zur Vornahme aller uns notwendig
erscheinenden Nachbesserungen und
Ersatzlieferungen hat der Besteller
nach Verständigung mit uns die erfor-
derliche Zeit und Gelegenheit zu ge-
ben; anderenfalls sind wir von der
Haftung für die daraus entstehenden
Folgen befreit. Nur in dringenden Fäl-
len der Gefährdung der Betriebssi-
cherheit bzw. zur Abwehr unverhält-
nismäßig großer Schäden, wobei wir
sofort zu verständigen sind, hat der
Besteller das Recht, den Mangel
selbst oder durch Dritte beseitigen zu
lassen und von uns Ersatz der erfor-
derlichen Aufwendungen zu verlan-
gen.

7.3 Fehlerhafte Liefergegenstände
werden nach unserer Wahl nachge-
bessert, neu geliefert oder zum Fak-
turawert zurückgenommen. Voraus-
setzung ist, dass die Fehler auf uns
zurechenbaren, bereits vor oder bei
Gefahrübergang vorliegenden Um-
ständen beruhen. Schlägt die Nach-
besserung endgültig fehl oder ist Er-
satz nicht möglich oder verzögert sich
unsere Garantieleistung unter Berück-
sichtigung unserer Lieferungsmög-
lichkeiten unzumutbar, so ist der Be-
steller berechtigt, nach seiner Wahl
Wandlung oder Minderung zu verlan-
gen.

7.4 Unsere Haftung ist ausgeschlos-
sen, soweit die Mängel auf unsachge-
mäßem Transport oder Lagerung, auf
natürlicher Abnutzung oder normalen
Verschleiß, auf Verschleiß, der eine
Folge von vorher nicht bekannten Ein-
satzbedingungen und Betriebswei-
sen, außergewöhnlichen Belastungen
oder sonstigen, vorher nicht vorher-
sehbaren Einwirkungen sein kann, auf
ungeeigneter oder unsachgemäßer
Montage oder Verwendung, auf Nicht-
beachtung technischer Einbau- und
Montageanleitungen, auf einer unzu-
reichenden, dem Stand der Technik
nicht entsprechenden Absicherung,
auf chemischen, elektrochemischen,
klimatischen Einflüssen beruhen, so-
fern sie nicht auf unser Verschulden
zurückzuführen sind. Wir sind nicht
verpflichtet, die Eignung der von uns
gelieferten Produkte für den bauseitig
vorgesehenen und uns in der Regel
nicht bekannten Verwendungszweck
zu prüfen und lehnen diesbezüglich
jede Haftung ab.

7.5 Unsere Gewährleistung bezieht
sich nicht auf Mängel, die darauf be-
ruhen, dass die von uns gelieferte
Ware durch den Besteller oder durch
Dritte unsachgemäß oder ungeeignet
verändert oder instandgesetzt wurde.
Der Gewährleistungsausschluss be-
zieht sich auch auf Schäden, die
durch die Verwendung von unserer-
seits nicht geprüften und freigegebe-
nen Bauteilen verursacht worden
sind. Kulanzleistungen werden ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht ge-
leistet und begründen keine Gewähr-
leistungsansprüche.

7.6 Über die vorstehenden Bestim-
mungen hinaus haften wir für Scha-
denersatz wegen Nichterfüllung, wenn
eine ausdrücklich zugesicherte Eigen-
schaft unserer Lieferung oder Leis-
tung fehlt. Unsere Haftung bezieht
sich jedoch nur auf den nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Schaden.

7.7 Weitergehende Ansprüche des
Bestellers aller Art, insbesondere Ver-
mögensschäden und entgangener
Gewinn sind ausgeschlossen.
Unberührt bleiben Schadenersatzan-

sprüche wegen vorsätzlicher oder
grob fahrlässiger Verletzung unserer
Pflichten. Die Haftung ist auch bei sol-
chen Ansprüchen auf den nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge voraus-
sehbaren Schaden begrenzt.

7.8 Erweist sich eine Beanstandung
des Bestellers als unberechtigt, so
trägt dieser die uns hierdurch entstan-
denen Kosten.

8. Verjährung
Ansprüche des Bestellers wegen
Mängeln verjähren innerhalb von 12
Monaten ab Gefahrübergang. Für alle
Ansprüche, die nicht der Verjährung
eines Sachmangels unterliegen, gilt
eine Ausschlussfrist von 6 Monaten,
die ab Kenntnis des Schadens und
der Person des Schädigers beginnt.
Für vorsätzliches oder arglistiges Ver-
halten sowie bei Ansprüchen aus dem
Produkthaftungsgesetz gelten die ge-
setzlichen Fristen. Die Durchführung
der Nacherfüllung führt nicht zu einem
Neubeginn der Verjährung.

9. Eigentumsvorbehalt
9.1 Bis zur vollständigen Bezahlung
unserer Forderungen, einschließlich
Nebenforderungen aus wiederholter
oder laufender Geschäftsverbindung,
bleibt die Ware unser Eigentum (Vor-
behaltsware).

9.2 Be- und Verarbeitung der Vorbe-
haltsware erfolgen für uns als Herstel-
ler im Sinne von § 950 BGB, ohne
uns zu verpflichten. Die verarbeitete
Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne
von Ziffer 9.1. Bei Verarbeitung, Ver-
bindung und Vermischung der Vorbe-
haltsware mit anderen Waren durch
den Besteller steht uns das Miteigen-
tum an dem neuen Gegenstand zu im
Verhältnis des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware zum Rechnungswert
der anderen verwendeten Waren. Er-
lischt unser Eigentum durch Verbin-
dung oder Vermischung, so überträgt
der Besteller uns bereits jetzt die ihm
zustehenden Eigentumsrechte an
dem neuen Bestand oder der Sache
im Umfang des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware und verwahrt sie un-
entgeltlich für uns.
Die hiernach entstehenden Miteigen-
tumsrechte gelten als Vorbehaltsware
im Sinne von Ziffer 9.1.

9.3 Der Besteller darf die Vorbehalts-
ware im gewöhnlichen Geschäftsver-
kehr zu seinen normalen Geschäfts-
bedingungen und solange er nicht in
Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt,
dass die Forderungen aus der Weiter-
veräußerung gemäß den vorstehen-
den Bestimmungen auf uns überge-
hen. Zu anderen Verfügungen (z.B.
Sicherungsübereignung, Verpfändung)
über die Vorbehaltsware ist der Be-
steller nicht berechtigt.

9.4 Die Forderung des Bestellers aus
der Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware werden bereits jetzt an uns
abgetreten. Sie dienen in demselben
Umfang zur Sicherung wie die Vorbe-
haltsware.

9.5 Wird die Vorbehaltsware vom Be-
steller zusammen mit anderen, nicht
von uns gelieferten Waren veräußert,
so gilt die Abtretung der Forderung
aus der Weiterveräußerung nur in
Höhe unseres Rechnungswertes der
jeweils veräußerten Vorbehaltsware.
Bei der Veräußerung von Waren, an
denen wir Miteigentumsanteile gemäß
Ziffer 9.2 haben, gilt die Abtretung der
Forderung in Höhe dieser Miteigen-
tumsanteile.

9.6 Der Besteller ist berechtigt, Forde-
rungen aus der Veräußerung gemäß
den Ziffern 9.3 und 9.4 bis zu unse-
rem Widerruf einzuziehen. Das Recht
zum Widerruf haben wir in den in Zif-
fer 9.8 erwähnten Fällen. Zur Abtre-
tung der Forderungen ist der Besteller
in keinem Fall befugt. Auf unser Ver-
langen ist er verpflichtet, seine Kun-
den sofort von der Abtretung an uns
zu unterrichten und uns die zur Ein-
ziehung erforderlichen Auskünfte und
Unterlagen zu geben.

9.7 Übersteigt der Wert der bestehen-
den Sicherheiten die gesicherten For-
derungen insgesamt um mehr als
10 %, sind wir insoweit zur Freigabe
von Sicherheiten nach unserer Wahl
verpflichtet. Von einer Pfändung oder
anderen Beeinträchtigungen durch
Dritte muss uns der Besteller unver-
züglich benachrichtigen.

9.8 Wir sind bei Zahlungsverzug,
drohender Zahlungseinstellung, bei
Wechsel- und Scheckprotesten, bei
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen,
bei unbefriedigenden Auskünften über
die Zahlungsfähigkeit und/oder Ver-
mögenslage des Bestellers berechtigt,
die Vorbehaltsware zurückzunehmen.
Zur Zurückhaltung ist der Besteller nur
berechtigt, wenn dieses Recht von
uns anerkannt oder rechtskräftig fest-
gestellt ist. Die Zurücknahme oder
Pfändung der Vorbehaltsware gilt
nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei
denn, dass das Abzahlungsgesetz
Anwendung findet. Die zurückgenom-
mene Ware wird durch freihändigen
Verkauf bestmöglichst verwertet und
nach Abzug der Kosten dem Besteller
auf seine Verbindlichkeiten gutge-
schrieben.

10. Softwarenutzung
10.1 Soweit im Lieferumfang Soft-
ware enthalten ist, wird dem Besteller
ein nicht ausschließliches und nicht
übertragbares Recht eingeräumt, die
gelieferte Software einschließlich ihrer
Dokumentationen zu nutzen. Sie wird
zur Verwendung mit dem dafür be-
stimmten Liefergegenstand überlas-
sen. Der Besteller verpflichtet sich,
Herstellerangaben, Copyright-Vermer-
ke, Seriennummern oder sonstige der
Identifikation der Software dienende
Merkmale nicht zu entfernen oder zu
verändern. Alle sonstigen Rechte an
der Software und den Dokumentatio-
nen einschließlich der Kopien verblei-
ben bei uns.

10.2 Nach dem Stand der Technik ist
es nicht möglich, Fehler der Software
unter allen Anwendungsbedingungen
und Kombinationen auszuschließen.
Gegenstand der Lieferung ist daher
nur eine Software, die im Sinne der
Produktbeschreibung und anhand der
Bedienungsanleitung grundsätzlich
brauchbar ist. Im Übrigen wird für die
Fehlerfreiheit der Software und ihrer
Datenstrukturen keine Gewähr über-
nommen.

10.3 Der Besteller hat durch geeigne-
te Maßnahmen selbst dafür zu sor-
gen, dass Schäden nicht auftreten
oder in Grenzen gehalten werden. Für
Art und Umfang der Datensicherun-
gen ist der Besteller dabei selbst ver-
antwortlich und stellt uns für eintre-
tende Datenverluste oder sonstige
Schäden von der Haftung frei.

10.4 Sofern mit der Software weitere
Programme (z.B. allgemein kostenlos
zugängliche Programme) oder Daten
geliefert werden, deren Urheberrechte
bei Dritten liegen, so sind die Nut-

zungsbestimmungen für diese Pro-
gramme oder Daten vom Besteller zu
beachten.

10.5 Die vorstehenden Bedingungen
gelten auch für die Fälle, in denen der
Besteller unsere Planungs- oder Aus-
legungssoftware als Internet-Down-
load bezieht.

11. Urheberschutz
Die Gestaltung unserer Produkte ist
teilweise musterrechtlich geschützt,
die Darstellung der Geräte in Katalo-
gen, Prospekten, Helios Software-Pro-
grammen, übersandten Abbildungen,
Zeichnungen, Skizzen, im Internet,
auf Datenträgern und sonstige Unter-
lagen sind unser geistiges Eigentum.
Alle vorgenannten und sonstige im
Geschäftsverkehr zugänglich gemach-
ten Unterlagen dürfen nicht anderweitig
verwendet werden oder ohne unsere
schriftliche Zustimmung vervielfältigt
und Dritten zugänglich gemacht wer-
den. Sie sind auf Verlangen unverzüg-
lich herauszugeben.

12. Rücktritt vom Vertrag und
Warenrückgabe

12.1 Sofern der Besteller nicht auf-
grund unserer Geschäftsbedingungen
oder gesetzlicher Vorschriften zum
Vertragsrücktritt berechtigt sein sollte,
bedarf ein vom Besteller aus anderen
Gründen erklärter Rücktritt oder Teil-
rücktritt vom Vertrag zu seiner Wirk-
samkeit unserer ausdrücklichen schrift-
lichen Zustimmung.

12.2 Sofern wir dem Rück- oder Teil-
rücktritt zustimmen, wird – vorbehalt-
lich einer anderen Vereinbarung –
Ware, deren Lieferung nicht länger als
3 Monate zurückliegt und die sich
noch in einem einwandfreien neuwer-
tigen Originalzustand befinden muss,
zurückgenommen.
Dem Besteller wird eine Gutschrift in
Höhe des Fakturawertes abzüglich ei-
ner Pauschale von 30 %, mindestens
jedoch EUR 30,– für Bearbeitungs-
kosten erteilt. Außerdem werden evtl.
anfallende Kosten für Fracht, techni-
sche Überprüfung und Neuverpa-
ckung in Abzug gebracht. Für Ware,
die auftragsbezogen gefertigt wurde,
wird nur der Wert der wiederverwend-
baren Komponenten zum Gestehungs-
preis gutgeschrieben. Die Gutschrift
kann nur mit Neubestellungen ver-
rechnet werden.

13. Gerichtsstand, Erfüllungsort
Ausschließlicher Gerichtsstand und
Erfüllungsort ist, wenn der Besteller
Vollkaufmann ist, bei allen aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar sich
ergebenden Streitigkeiten der Sitz
unserer Gesellschaft.

14. Anwendbares Recht
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen
dem Besteller und Helios in Deutsch-
land gilt ausschließlich deutsches,
zwischen dem Besteller und Helios in
Österreich ausschließlich österrei-
chisches Recht – jeweils unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts.

15. Teilnichtigkeit
Sollten einzelne Bestimmungen die-
ser Geschäftsbedingungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen hiervon nicht berührt. Ergänzend
gelten, soweit sie den vorstehenden
Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht
widersprechen, die allgemeinen Be-
dingungen für Erzeugnisse und Leis-
tungen der Elektroindustrie.
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